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Sportverein Gündlingen 1921 e.V.


Vorsitzender: Jochen Maier, Malteserstr.  30 

79206 Breisach-Gündlingen


Tel.: 07668/610, , E-Mail: vorstand@sv-guendlingen.de   



Aufnahmeantrag  (bitte in Druckschrift ausfüllen)

Ich bitte mich bzw. mein nachstehend genanntes Familienmitglied in den Verein aufzunehmen (für mehrere Familienmitglieder bitte jeweils ein Formular ausfüllen).

Die Vereinssatzung und die Ordnungen des Vereins (die wichtigsten Bestimmungen finden Sie auf der Rückseite) erkenne ich an.

Name, Vorname
_______________________________gesetzlicher Vertreter________________________
(bitte in Blockschrift ausfüllen
Straße
________________________________________________________________________

PLZ/Ort
________________________________________________________________________

Telefon 
___________________________Handy​​​​​​​​​​​​________________________________________

E-Mai
l_____________________________________

Geburtsdatum
(( (( ((   Eintrittsdatum     (( (( ((
Staatsangehörigkeit__________________________ Beruf/Schule/Klasse ______________________________________
Aus meiner Familie ist bereits SVG-Mitglied              ______________________________________________

Datum, Unterschrift ( ggf, gesetzlicher Vertreter)________________________________________________________________








Datum


Unterschrift
( Bankeinzugsverfahren: Ich ermächtige Sie widerruflich, die von mir,

meiner Familie, meinen Kindern zu entrichtenden Beiträge des SVG

zu Lasten meines folgenden Bankkontos einzuziehen.
           ______________________​​​​______


                     
Unterschrift des Kontoinhabers

Kontoinhaber
_______________________________________________________________________

Bankinstitut
_______________________________________________________________________

Kontonummer
(((((((((( BLZ((( ((( ((


Sichtvermerke Übungs-/Abteilungsleiter:
Sozialstatus:


(
Erwachsene/r

( Die/der Obengenannte nimmt seit _________________
(
Kinder/Jugendliche
 6 bis 18 Jahre


an Übungsstunden bzw. am Training teil.
(
in Ausbildung 

über 18 Jahre *



(
in Wehr-/Zivildienst *
(
Gruppe/Mannschaft____________________________
(
Familienmitgliedschaft






* bitte entsprechende Bescheinigung beifügen


(  Beitrag ist einzuziehen ab_______________________ 






Jahresbeiträge:


Aktives Mitglied bis 18 Jahre

54,00 €



Aktives Mitglied ab 18 Jahren

72,00 €



Familienbeitrag
144,00 €


Datum________________Hdz.______________
Passives Mitglied
18,00 €

Auszug aus der Satzung vom 29.02.2008
§   9  Begründung der Mitgliedschaft

  Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme begründet. Über das schriftlich zu stellende Aufnahmegesuch entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung muss nicht begründet werden.

  Bei Jugendmitgliedern ist als Zustimmung die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

§ 10
Beiträge und Gebühren

Der Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe den notwendigen und zwangsläufigen Ausgaben des Vereins entsprechen muss, wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Im Bedarfsfall kann auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung die Erhebung des Mitgliedsbeitrags mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen.


Die Zahlungsweise regelt der Vorstand.

§ 11
Rechte und Pflichten der Mitglieder


Jedes Mitglied hat durch sein persönliches Verhalten und Auftreten das Ansehen des Vereins hoch zu halten und dessen Wohl und sportliche Ziele zu fördern.


Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satzung sowie der Vereinsordnungen zu berücksichtigen und einzuhalten und insbesondere die Anweisungen und Entscheidungen der Vereinsorgane und der Mitarbeiter des Vereins zu beachten und Folge zu leisten. Alle Mitglieder sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.

Es ist das Ziel des Vereins, ein sportliches und faires Miteinander unter den Mitgliedern zu gewährleisten. Dazu gehört insbesondere auch das ordnungsgemäße Verhalten in der Sportanlage des Vereins sowie in den sonstigen Trainingsstätten, die der Verein nutzt.

Die Mitglieder (bei Kindern deren Eltern) sind verpflichtet neben den Beitragspflichten Arbeitspflichten und Dienstleistungen zur Förderung des Vereinszwecks zu erbringen. Dazu zähen z.B. die Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen und Instandhaltung der Vereinsanlage- und Gebäude.

§ 13
Beendigung der Mitgliedschaft

Der Austritt aus dem Verein ist zum 30. Juni und zum 31. Dezember eines jeden Jahres möglich. Die Kündigung muss spätestens bis zum jeweiligen Termin in schriftlicher Form beim Vorstand eingegangen sein.

Für den form und fristgerechten Zugang der Kündigungserklärung gegenüber dem Verein ist das Mitglied verantwortlich.


Die vollständigen Satzungstext finden Sie auf unserer Homepage  www.sv-guendlingen.de
Bitte Rückgabe des Aufnahmeantrags:

über den/die TrainerIn/Übungsleiter/in
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